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IiI. Theologisch-ethisch: Formen u. Methoden 
des W. sind vielfältig. Die Trad. der theol. /Ethik 
kannte die grundlegende, nach wie vor hilfreiche, 
aber nicht bis ins letzte trennscharfe Unterscheidung 
zw. aktivem u. passivem W. Unter aktiven W. fallen 
die organisierte Ausübung v. Meinungsdruck auf die 
Regierung, die Lahmlegung staatl. Handelns, Gene­
ralstreik, Sabotage sowie die Extremfälle der Tötung 
eines Despoten u. des Aufstands gg. ein tyrann. Re­
gime (/Tyrannis) unter Androhung v. /Gewalt. Pas­
siver W. umfaßt sämtl. Methoden der Verweigerung 
des /Gehorsams gegenüber der staatl. Autorität so­
wie der Nichtkooperation. Beide Weisen der Auf­
kündigung der Loyalitätspflicht zielen auf die Ablö­
sung eines die Pflicht z. Optimierung des /Gemein­
wohls in gravierender Weise ignorierenden Regimes 
bzw. Systems. Beide Formen unterliegen desh. 
strengen Kriterien, die sich folgendermaßen um­
schreiben lassen: eklatante u. anhaltende Verletzung 
fundamentaler Menschenrechte, Konfliktbegren­
zung u. Ausschöpfung aller legalen u. friedl. Mittel 
(ultima ratio); reale Aussicht auf einen „Erfolg"; 
Verhältnismäßigkeit zw. erlittener Not der Ggw. u. 
mögl. Folgen der eingesetzten Mittel; Gewißheit, 
daß die Mehrheit der Bürger sich in der Ausübung 
ihrer grundlegenden Rechte behindert sieht u. der 
durch die W.-Handlung ausgeübte Zwang lediglich 
der Verhinderung bzw. der Verringerung des wider­
rechtlich geübten Zwangs dient (Verallgemeine­
rungsfähigkeit der Gewissensgründe in Abgrenzung 
v. bloßen Interessen). Was die Frage der Gewalt be­
trifft, kommt Methoden des gewaltlosen W. zweifel­
los u. eindeutig der Vorrang gegenüber gewaltsamen
zu. - Im Blick auf die jüngere polit. Gesch. (insbes.
die Diktatur des /Nationalsozialismus, die /Schoa u.
die kommunist. Systeme in Osteuropa) ist seit Jah­
ren eine Auseinandersetzung im Gang, ob die klei­
nen Formen des passiven W. (alltägl. ,,Resistenzen"
[Martin Broszat]) das tatsächl. Veränderungspoten­
tial u. die in Schrift, Trad. u. Spir. bereitstehenden
Motivationsressourcen ausgeschöpft haben.
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